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60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ASchG 1994 §8 Abs2 Z3;

ASchG 1994 §8 Abs2 Z4;

ASchG 1994 §8 Abs2;

ASchG 1994 §8 Abs5;

Rechtssatz

Da nach § 8 Abs. 5 ASchG 1994 die Verantwortung der einzelnen Arbeitgeber hinsichtlich ihrer Arbeitnehmer in Bezug

auf die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften insbesondere durch die Koordinationsp ichten nach § 8 Abs. 2

ASchG 1994 nicht eingeschränkt wird, hat die Festlegung der für die betriebsfremden Arbeitnehmer "erforderlichen

Schutzmaßnahmen" nach § 8 Abs. 2 Z. 3 ASchG 1994 zur Folge, dass den für diese Arbeitstätte verantwortlichen

Arbeitgeber auch die Verp ichtung, für die Durchführung dieser Maßnahmen zu sorgen, hinsichtlich der

betriebsfremden Arbeitnehmer im Sinne der Z. 4 dieser Bestimmung tri t. Die Durchführung der nach § 8 Abs 2 Z 4

ASchG 1994 "erforderlichen Maßnahmen" setzt daher zunächst eine entsprechende Festlegung nach Z3 legcit voraus.
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